
Berlin, 9. Juli 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause standen noch einige wichtige Themen
zur Debatte und Verabschiedung.

So haben sich die Koalitionsspitzen am Dienstag auf wichtige Strukturänderungen bei der
Finanzierung des Gesundheitssystems geeinigt. Die beschlossenen Schritte sollen den Weg in
ein stabiles, wettbewerbliches und transparentes Gesundheitssystem bereiten, das auch in
der Zukunft eine medizinische Versorgung auf dem höchsten Stand für alle ermöglicht, die
Eigenverantwortung stärkt und einen sozialen Ausgleich vorsieht. Die wichtigsten Eckpunkte
der Gesundheitsreform finden Sie zusammengefasst im „Durchblick“, am Ende des
Rundbriefes.

Im Bundeskabinett standen am Mittwoch der Gesetzentwurf zum Bundeshaushaltsplan 2011
und der Finanzplan 2010 bis 2014 auf der Tagesordnung. Nach Überwindung der
Wirtschafts- und Finanzkrise bedeutet der Gesetzentwurf nun den Wendepunkt in der
Haushalts- und Finanzpolitik und den maßvollen Beginn des Ausstiegs aus den
krisenbedingten öffentlichen Stützungsmaßnahmen.

In den Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages am Donnerstag und Freitag spielten
neben der Gesundheits- und Beschäftigungspolitik die Religionsfreiheit und Richtlinien der
Europäischen Union eine besondere Rolle.

Zu guter letzt hat der Bundesrat am Ende der Woche der bereits im Juni im Bundestag
verabschiedeten Neuorganisation der Jobcenter zugestimmt. Die für eine zukünftige,
erfolgreiche Arbeitsvermittlung notwendige Reform hat damit einen erfolgreichen Abschluss
gefunden.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen einen sonnigen und erholsamen Sommer –
ich melde mich mit Neuigkeiten aus dem Deutschen Bundestag zurück am 13. September
2010.

Ihre
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Die Sitzungswoche vom
5. Juli bis 9. Juli 2010

Religionsfreiheit weltweit schützen
In dieser Woche haben wir im Plenum über
den Stand der Religionsfreiheit debattiert.
Wie notwendig das ist, zeigen die Erkennt-
nisse verschiedener Forschungseinrichtun-
gen, denen zufolge die Religionsfreiheit in 64
Ländern der Erde (70 Prozent der Welt-
bevölkerung) sehr stark eingeschränkt oder
gar nicht existent ist. Besonders Christen
sind dort, wo sie als Minderheit leben, von
Einschränkungen und zum Teil von Ver-
folgung betroffen. Aus diesem Grund legt die
christlich-liberale Koalition ein besonderes
Augenmerk auf die Lage der christlichen
Minderheiten. Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion wirbt mit Nachdruck weltweit für Reli-
gionsfreiheit. Mit dem Antrag der Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP „Religions-
freiheit weltweit schützen“ setzen wir uns
als Teil der wertegeleiteten Außenpolitik für
den Schutz der Religionsfreiheit ein. Im neu-
gegründeten Stephanuskreis treffen sich zu-
dem Abgeordnete der Fraktion, um sich für
Christen in Not einzusetzen.

Bei der Vereidigung des Bundespräsidenten Christian Wulff
durch den Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert

Regierungserklärung zur Außenpolitik
Anlässlich der Konferenz von Kabul hat Herr
Bundesaußenminister Dr. Westerwelle eine
Regierungserklärung zur sicherheitspoliti-
schen Lage in Afghanistan abgegeben.
Zudem stellte er die Ziele der Bundesre-
gierung auf der Konferenz in Kabul vor. Die
Rede steht Ihnen zur Verfügung unter:
http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_
v_f_514_de/od_player.html?singleton=true&con
tent=688552

Bankenrichtlinie und Kapitaladäquanzricht-
linie geändert
In zweiter und dritter Lesung ist das Gesetz
zur Umsetzung der geänderten Bankenricht-
linie und der geänderten Kapitaladäquanz-
richtlinie verabschiedet worden, mit dem im
Wesentlichen drei von der Europäischen
Union im Jahr 2009 beschlossene Änder-
ungsrichtlinien in nationales Recht umge-
setzt werden. Damit sind die Weichen hin zu
einer besseren Beaufsichtigung der Kredit-
institute und Finanzdienstleister und einer
intensiveren Zusammenarbeit der nationalen
Aufsichtsbehörden auf europäischer Ebene
gestellt. Mit diesen Maßnahmen sollen
künftige Fehlentwicklungen vermieden und
die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors
in Krisenzeiten verstärkt werden, damit sich
Marktverwerfungen nicht mehr zu einer
globalen Finanzkrise entwickeln können.

Im Deutschen Bundestag bei einer Abstimmung

Bessere Chancen für Beschäftigung
Mit Verabschiedung des Beschäftigungs-
chancengesetzes sichern wir bewährte und
erschließen wir neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten: Um die Auswirkungen von Perso-
nalabbau in Zeiten der Wirtschaftskrise und
des Strukturwandels abzufedern und den
Arbeitgebern Planungssicherheit zu geben,
werden die Erleichterungen der gesetzlichen
Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld ver-
längert. Einige befristete arbeitsmarktpoli-
tische Instrumente, wie der Eingliederungs-
zuschuss für Ältere, werden um ein weiteres
Jahr fortgesetzt sowie die Förderung der
Teilnahme an Transfermaßnahmen verbes-
sert. Zum Beschäftigungschancengesetz:
www.bundesregierung.de.

http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_v_f_514_de/od_player.html?singleton=true&content=688552
http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_v_f_514_de/od_player.html?singleton=true&content=688552
http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_v_f_514_de/od_player.html?singleton=true&content=688552
http://www.bundesregierung.de/
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Jobcenter-Reform - der finale Schritt:
Verabschiedung im Bundesrat
Für die vom Bundestag beschlossene Grund-
gesetzänderung zur verfassungsrechtlichen
Absicherung der Jobcenter brauchte es eine
Zweidrittelmehrheit des Bundesrates – dies
ist gelungen. Mein Redebeitrag steht Ihnen
zur Verfügung unter: www.bmas.de.

Pharmaindustrie: Auflagen bei Preissetz-
ung, aber auch Bürokratieabbau
In erster Lesung haben wir das Gesetz zur
Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
beraten, welches langfristige strukturelle
Änderungen zur Neuordnung des Arznei-
mittelmarktes einführt. So müssen Pharma-
unternehmen künftig den Nutzen für alle
neuen Arzneimittel nachweisen und den Er-
stattungsbetrag mit der GKV vereinbaren.
Der Arzneimittelmarkt wird dereguliert,
etwa durch die Verschlankung von Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen. Therapiehinweise
und Verordnungsausschlüsse werden klarer
geregelt. Rabattverträge für patentfreie und
wirkstoffgleiche Arzneimittel (Generika) wer-
den wettbewerblicher und patientenfreund-
licher gestaltet. Darüber hinaus werden ver-
schiedene Einzelinstrumente auf den Prüf-
stand gestellt.

EU-weite Vollstreckung von Geldbußen und
Strafen

Das Gesetz über die Anwendung des
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung
von Geldstrafen und Geldbußen wurde vom
Bundestag angenommen. Es enthält erheb-
liche Vereinfachungen und Erleichterungen
des Vollstreckungshilfeverkehrs zwischen
den Mitgliedsstaaten der EU im Bereich der
Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbu-
ßen. Nach den Rahmenbeschlüssen zum
Europäischen Haftbefehl, zur Sicherstellung
von Beweismitteln und zur Anerkennung
von Einziehungsentscheidungen handelt es
sich um das vierte Rechtsinstrument, das auf
dem Grundsatz der gegenseitigen Aner-
kennung strafrechtlicher Entscheidungen be-
ruht.

Aktuelles

Rendezvous mit der Neuen Presse und
Gästen
Am Donnerstag, 15. Juli 2010, um 19.00 Uhr
besuche ich das „Rendezvous im Stadtpark“.
Auf der großen Bühne im Bereich Stadt-
park/Hannover-Congress-Centrum werde ich
zu Gast sein und über Politisches aber auch
Persönliches reden. Ich würde mich sehr
freuen, Sie vor Ort anzutreffen. Das Rendez-
vous, das alljährlich von der Neuen Presse im
Stadtpark ausgerichtet wird, bietet bei
freiem Eintritt ein buntes Unterhaltungs-
programm für alle Generationen. Es findet
an insgesamt sechs Donnerstagen jeweils
von 16.00 Uhr bis 22.30 Uhr statt.

Arbeitsmarktpolitik: Bürgerarbeit
Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitions-
vertrag beschlossen, die Arbeitsvermittlung
erfolgreicher und effizienter zu gestalten
und „Bürgerarbeit“ als innovatives
Instrument zu testen. Das Bundesministeri-
um für Arbeit hat zur Realisierung dieses
Ziels die Grundsicherungsstellen (Jobcenter,
ARGEN und getrennte Trägerschaften)
gebeten, Modellprojekte für „Bürgerarbeit“
bis Ende Mai 2010 vorzuschlagen. Ich freue
mich sehr, dass die Ideen sehr gut sind und
wir daher allen interessierten Grundsicher-
ungsstellen die Durchführung von Modell-
projekten „Bürgerarbeit“ ermöglichen kön-
nen.
„Bürgerarbeit“ zeichnet sich aus durch eine
Aktivierungs- und eine Beschäftigungs-
phase. Ziel der Aktivierungsphase ist es,
arbeitslose erwerbsfähige Hilfebedürftigen

http://www.bmas.de/
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durch intensive Aktivierung in den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu bringen. All die-
jenigen, bei denen eine Integration bei aller
Anstrengung nicht gelingt, werden im
Rahmen der Beschäftigungsphase auf einen
Bürgerarbeitsplatz im Bereich von zusätz-
licher und im öffentlichen Interesse liegen-
der Arbeit vermittelt. Die sozialversicher-
ungspflichtige Beschäftigung von bis zu 36
Monaten wird um ein Coaching begleitet
und ist begrenzt auf 30 Stunden/Woche. Der
Arbeitgeber soll einen Zuschuss von bis zu
1080 Euro (zum Arbeitsentgelt und
Sozialversicherungsbeiträge) erhalten.

Bundeshaushalt 2011: Entwurf beschlossen
Ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen
Haushaltskonsolidierung ist der Bundes-
regierung bereits mit dem Anfang Juni
beschlossenen Zukunftspaket gelungen. Mit
dem nun vorgelegten Entwurf für den
Bundeshaushaltsplan 2011 und für den
Finanzplan 2011 bis 2014 wird die Schulden-
bremse eingehalten. Gleichwohl ist – ange-
sichts der vorangegangenen Belastungen
durch die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise
– mit 65,2 Milliarden Euro immer noch eine
der höchsten Neuverschuldungen der Nach-
kriegszeit zu verzeichnen. Deswegen besteht
für die Jahre ab 2014 weiterer Handlungs-
bedarf. Mehr dazu: www.bundesregierung.de

In den Medien

Wirtschaftswoche, 5.07.2010
http://www.wiwo.de/politik-
weltwirtschaft/lamentieren-hilft-nicht-434575/

ZDF: Berlin Direkt, 4.7.10
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigati
on/startseite/#/beitrag/video/1083320/Berlin-
direkt-vom-4-Juli-2010

Daten und Fakten

Frühkindliche Bildung gewinnt an Stellen-
wert
In Deutschland nutzen immer mehr Kinder
im Alter von ein und zwei Jahren die
Angebote von Kitas und Tagespflege. Durch-
schnittlich jeder fünfte Einjährige besuchte
im vergangenen Jahr eine frühkindliche
Bildungseinrichtung oder wurde in Tages-
pflege betreut, von den Zweijährigen waren
es fast 40 Prozent. Deutliche Unterschiede
bestehen dabei zwischen West und Ost.
Während der Durchschnitt in den westlichen
Bundesländern 12,4 Prozent bei den Ein-
jährigen und 29,7 Prozent bei den Zwei-
jährigen betrug, nutzten in den ostdeut-
schen Bundesländern 56,7 Prozent der Ein-
und 77,8 Prozent der Zweijährigen die
Angebote von Kitas oder Tagespflege. Quelle:

Bertelsmann Stiftung
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Durchblick: Eckpfeiler der geplanten Gesundheitsreform

Wir wollen, dass das weltweit führende Gesundheitswesen in Deutschland auch bezahlbar bleibt.
Die Gesundheitsreform sieht deswegen keine höhere Eigenleistungen, keine Abstriche vom
Leistungskatalog, keine Leistungsausgrenzungen und keine Priorisierung von medizinischen
Maßnahmen wie in anderen Ländern vor.
Die Gesundheitsausgaben werden jedoch für eine immer älter werdende Bevölkerung und wegen
des medizinischen Fortschritts in Zukunft weiter steigen. Und zwar nicht als Folge politischen
Handelns oder parteipolitischer Programme. Sondern als unumstößliche Konsequenz aus
medizinischem Fortschritt und steigender Lebenserwartung. Neben langfristig wirkenden
Strukturmaßnahmen in der Gesundheitsversorgung sind angesichts des prognostizierten Defizits
von elf Mrd. Euro im Jahr 2011 kurzfristig wirkende Sparmaßnahmen notwendig geworden.

Damit gewährleistet ist, dass die Finanzierung unserer Gesundheitsversorgung auf viele Schultern
verteilt wird, werden alle in einem fairen Paket beteiligt: die Leistungserbringer, die Arbeitgeber,
die gesetzlichen Krankenkassen, deren Mitglieder und alle Steuerzahler.
Die Reform besteht damit aus drei wesentlichen Bestandteilen: einer Zuwachsbegrenzung der
Ausgaben für die Leistungserbringer, der Stärkung der Finanzierungsgrundlage und einem ohne
zusätzliche Antragsstellung umsetzbaren Sozialausgleich über das Steuersystem.

Eckpunkte der Reform im Einzelnen:

1. Arzneimittelausgaben: Im Bereich der Arzneimittel wurde bereits ein Einsparvolumen von
rd. 1,1 Mrd. Euro für 2011 mit dem GKV-Änderungsgesetz realisiert. Darüber hinaus
werden weitere Maßnahmen erfolgen, die das Einsparvolumen im Arzneimittelbereich
auf rund 2 Mrd. Euro erhöhen.

2. Verwaltungsausgaben der gesetzlichen Krankenkassen werden auf den Stand von 2010
eingefroren. Das führt zu Einsparungen von 300 Mio. Euro.

3. Im Krankenhausbereich werden insgesamt rd. 500 Mio. Euro eingespart, indem zum
einen der Zuwachs der Vergütung auf die halbe Grundlohnsummenrate reduziert wird.
Zum anderen werden die Vergütung von vereinbarten Mehrleistungen begrenzt und so
weitere 350 Mio. Euro eingespart.

4. Zahnärzte: Auch bei den Zahnärzten wird die Vergütung nur mit der halben
Grundlohnsummenrate erhöht. Dafür konnte vereinbart werden, dass noch im Laufe der
Legislaturperiode die seit langem geplante und im Koalitionsvertrag festgelegte Ost-West-
Angleichung der Vergütung der Zahnärzte umgesetzt wird.

5. Ärzte: Bei den Ärzten wird im Bereich der außerhalb der Gesamtvergütung vereinbarten
Mehrleistungen ein Einsparpotenzial von rd. 350 Mio. Euro anvisiert. Es bleibt aber bei
einem moderaten Zuwachs der Gesamtvergütung.

6. Im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung wird das Vergütungsniveau dieser
Verträge auf das der Regelversorgung begrenzt. Das gilt allerdings nicht für rechtskräftige
Verträge. Damit werden befürchtete zusätzliche Ausgaben von rund 500 Mio. Euro
vermieden.

7. Rückkehr zum Beitragssatz vor der Wirtschaftskrise: Die Zahlen aus der Wirtschaft geben
Anlass zur Freude. Vor diesem Hintergrund kann der im Konjunkturpaket II reduzierte
Beitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung Ende dieses Jahres wieder auf sein
ursprüngliches Niveau angehoben werden. Mit dann 15,5 % befinden sich die Beiträge zur
gesetzlichen Krankenversicherung ab dem 1. Januar 2011 auf dem Niveau vom 1.Januar
2009. Davon tragen die Arbeitgeber wie zuvor 7,3%, die Arbeitnehmer 8,2%. Für die
Zukunft gilt außerdem, dass der Arbeitgeberbeitrag festgeschrieben wird. Künftige
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Kostensteigerungen durch den medizinischen Fortschritt und den zunehmenden
Behandlungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung werden über den
Zusatzbeitrag finanziert. Die beitrags- und zusatzbeitragsfreie Familienmitversicherung
bleibt erhalten.

8. Weiterentwicklung der Zusatzbeiträge: Wir schaffen eine Perspektive für die Zukunft
unseres Gesundheitssystems. Jeder kann auch künftig unabhängig von Alter, Geschlecht
und Einkommen am medizinisch-technischen Fortschritt teilhaben. Die flächendeckende
Versorgung mit Ärzten und Krankenhäusern bleibt garantiert. Um Beschäftigung zu
erhalten, werden die demografisch bedingt unvermeidlichen Kostensteigerungen der
Zukunft über den weiterentwickelten einkommensunabhängigen Zusatzbeitrag finanziert.
Die Zusatzbeiträge stehen den Krankenkassen unmittelbar zu und werden von ihnen in
voller Höhe direkt beim Versicherten eingezogen. Damit erhalten die Krankenkassen
einen Teil ihrer Beitragsautonomie, die sie durch die Einführung des Gesundheitsfonds
verloren haben, zurück. Gleichzeitig besteht hiermit die Möglichkeit, auf regionale
Versorgungsstrukturen individuell zu reagieren. Zusatzbeiträge werden von den Kassen als
fester Betrag nach ihrem jeweiligen Finanzbedarf erhoben.

9. Steuerfinanzierter Sozialausgleich: Es soll niemand überfordert werden – deshalb wird es
einen Sozialausgleich geben und die Möglichkeit, aus einer Kasse mit hohen
Zusatzbeiträgen jederzeit in eine günstigere Kasse zu wechseln. Der Sozialausgleich wird
unbürokratisch umgesetzt und findet direkt bei den Arbeitgebern und den
Rentenversicherungsträgern statt, indem der einkommensabhängige Beitrag
entsprechend reduziert wird. Die Versicherten werden vor Überforderung ohne
aufwändige bürokratische Prozesse geschützt. Für uns ist hierbei ganz wichtig: Es ergibt
sich eine Preis-Signalwirkung, weil die Versicherten viel besser als bisher Preis und
Leistung ihrer Krankenkasse vergleichen können. Sie können in festen Euro-Beträgen
sehen, wie sich die Leistungen der Kassen unterscheiden und danach dann ihre
Entscheidung treffen, welche Kasse sie wählen wollen. Der Sozialausgleich wird im Falle
der Bedürftigkeit durch eine entsprechende Absenkung des Beitrages ausgeglichen, ohne
dass dafür ein Antrag gestellt werden muss. Niemand wird zum Bittsteller.


	Berlin, 9. Juli 2010
	Sehr geehrte Damen und Herren,
	liebe Freundinnen und Freunde,
	in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause standen noch einige wichtige Themen zur Debatte und Verabschiedung.
	So haben sich die Koalitionsspitzen am Dienstag auf wichtige Strukturänderungen bei der Finanzierung des Gesundheitssystems geeinigt. Die beschlossenen Schritte sollen den Weg in ein stabiles, wettbewerbliches und transparentes Gesundheitssystem bereiten, das auch in der Zukunft eine medizinische Versorgung auf dem höchsten Stand für alle ermöglicht, die Eigenverantwortung stärkt und einen sozialen Ausgleich vorsieht. Die wichtigsten Eckpunkte der Gesundheitsreform finden Sie zusammengefasst im „Durchblick“, am Ende des Rundbriefes.
	Im Bundeskabinett standen am Mittwoch der Gesetzentwurf zum Bundeshaushaltsplan 2011 und der Finanzplan 2010 bis 2014 auf der Tagesordnung. Nach Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise bedeutet der Gesetzentwurf nun den Wendepunkt in der Haushalts- und Finanzpolitik und den maßvollen Beginn des Ausstiegs aus den krisenbedingten öffentlichen Stützungsmaßnahmen.
	In den Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages am Donnerstag und Freitag spielten neben der Gesundheits- und Beschäftigungspolitik die Religionsfreiheit und Richtlinien der Europäischen Union eine besondere Rolle.
	Zu guter letzt hat der Bundesrat am Ende der Woche der bereits im Juni im Bundestag verabschiedeten Neuorganisation der Jobcenter zugestimmt. Die für eine zukünftige, erfolgreiche Arbeitsvermittlung notwendige Reform hat damit einen erfolgreichen Abschluss gefunden.
	Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen einen sonnigen und erholsamen Sommer – ich melde mich mit Neuigkeiten aus dem Deutschen Bundestag zurück am 13. September 2010.
	Ihre
	Die Sitzungswoche vom
	5. Juli bis 9. Juli 2010
	Religionsfreiheit weltweit schützen
	In dieser Woche haben wir im Plenum über den Stand der Religionsfreiheit debattiert. Wie notwendig das ist, zeigen die Erkennt-nisse verschiedener Forschungseinrichtun-gen, denen zufolge die Religionsfreiheit in 64 Ländern der Erde (70 Prozent der Welt-bevölkerung) sehr stark eingeschränkt oder gar nicht existent ist. Besonders Christen sind dort, wo sie als Minderheit leben, von Einschränkungen und zum Teil von Ver-folgung betroffen. Aus diesem Grund legt die christlich-liberale Koalition ein besonderes Augenmerk auf die Lage der christlichen Minderheiten. Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-tion wirbt mit Nachdruck weltweit für Reli-gionsfreiheit. Mit dem Antrag der Frak-tionen der CDU/CSU und FDP „Religions-freiheit weltweit schützen“ setzen wir uns als Teil der wertegeleiteten Außenpolitik für den Schutz der Religionsfreiheit ein. Im neu-gegründeten Stephanuskreis treffen sich zu-dem Abgeordnete der Fraktion, um sich für Christen in Not einzusetzen.
	Bei der Vereidigung des Bundespräsidenten Christian Wulff durch den Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert
	Regierungserklärung zur Außenpolitik
	Anlässlich der Konferenz von Kabul hat Herr Bundesaußenminister Dr. Westerwelle   eine Regierungserklärung zur sicherheitspoliti-schen Lage in Afghanistan abgegeben. Zudem stellte er die Ziele der Bundesre-gierung auf der Konferenz in Kabul vor. Die Rede steht Ihnen zur Verfügung unter: http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_v_f_514_de/od_player.html?singleton=true&content=688552
	Bankenrichtlinie und Kapitaladäquanzricht-linie geändert
	In zweiter und dritter Lesung ist das Gesetz zur Umsetzung der geänderten Bankenricht-linie und der geänderten Kapitaladäquanz-richtlinie verabschiedet worden, mit dem im Wesentlichen drei von der Europäischen Union im Jahr 2009 beschlossene Änder-ungsrichtlinien in nationales Recht umge-setzt werden. Damit sind die Weichen hin zu einer besseren Beaufsichtigung der Kredit-institute und Finanzdienstleister und einer intensiveren Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden auf europäischer Ebene gestellt. Mit diesen Maßnahmen sollen künftige Fehlentwicklungen vermieden und die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors in Krisenzeiten verstärkt werden, damit sich Marktverwerfungen nicht mehr zu einer globalen Finanzkrise entwickeln können.

